
Berlin, den 24.12.1991

S a t z u n g
1. Abschnitt ALLGEMEINES

§ 1
Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein trägt den Namen  S o n n e n g a r t e n e.V.
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Berlin.
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2
Zweck

ZweckdesVereinsist die theoretischeundpraktischeFörderungpädagogischerArbeit mit Kindern.HierzuwurdeeineElternini-
tiativ-Kindertagesstätte errichtet und wird unterhalten.

§ 3
Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt den in § 2 genanntenZweckausschließlich,unmittelbarund gemeinnützigim SinnedesAbschnitts
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung vom 1. 1. 1977.

(2) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Mittel desVereinsdürfennur für satzungsmäßigeZweckeverwendetwerden.Die Mitglieder erhaltenalssolchekeineZu-
wendungenausMitteln desVereins.Esdarf keinePersondurchAusgaben,die demZweckdesVereinsfremdsind,oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(4) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens.

2. Abschnitt: MITGLIEDER

§ 4
Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglied desVereinskönnennatürlicheundjuristischePersonenwerden,die denZweckunddie Arbeit desVereinsbeja-
hen und fördern.

(2) JedesMitglied hat den von der MitgliederversammlungfestgesetztenMitgliedsbeitrag in Höhe von DM 60,- pro
Kalenderjahrzubezahlen.Bei Ein- oderAustritt ist für dasangefangeneKalendejahrdervolle Jahresbeitragzuentrichten.
Der Beitrag ist bis zum 31.03.des laufendenJahreszu bezahlen,bzw. bis ein Monat nach Eintrittsdatum.Ein- und
Austrittserklärungen haben schriftlich an den Vorstand zu erfolgen.

(3) Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand.

§ 5
Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet:

(a) bei natürlichen Personen mit Tod, bei juristischen Personen mit ihrer Auflösung,
(b) durch Austritt,
(c) durch Ausschluß aus dem Verein.

(2) Der Austritt ist jederzeit möglich.
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(3) Ein Mitglied kanndurchBeschlußdesVorstandesausdemVereinausgeschlossenwerden,wennderFortbestandderMit -
gliedschaftdas Vereinsinteresseernstlich gefährdenwürde. Vor der Beschlußfassungüber den Ausschlußist dem
Mitglied unter Setzungeiner angemessenenFrist Gelegenheitzu geben,mündlich gegenüberdem Vorstand oder
schriftlich Stellung zu nehmen.

(4) Der Austritt oderAusschlußeinesMitgliedesberührtnicht dessenVerpflichtungenzur ZahlungdeslaufendenJahresbei-
trages.

3. Abschnitt: ORGANE

§ 6
Organe

(1) Die Organe des Vereins sind:

(a) die Mitgliederversammlung
(b) der Vorstand

§ 7
Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten:

(a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes,
(b) Entgegennahme des Berichtes des Rechnungsprüfers,
(c) Entlastung des Vorstandes,
(d) Wahl des Vorstandes,
(e) Wahl und Abberufung des Rechnungsprüfers,
(f) Beschlußfassung über Satzungsänderungen,
(g) Beschlußfassung über die Auflösung des Vereins.

Die Mitgliederversammlung entscheidet ferner über:

� den Haushaltsplan des Vereins
� Aufgaben des Vereins
� Beteiligung an Gesellschaften
� Aufnahme von Darlehen

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Mitgliederversammlungfasst ihre Beschlüssemit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Für eine Satzungsänderung ist eine 2/3 - Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich.

(3) Die Mitgliederversammlungist mindestenseinmalim Jahreinzuberufen.Der Vorstandlädt schriftlich mit einerFrist von
2 Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung ein.

(4) Die ordnungsgemäßeinberufeneMitgliederversammlungist ohneRücksichtauf die Zahl der anwesendenMitglieder be-
schlussfähig.

(5) Über die Beschlüsseder Mitgliederversammlungist eineNiederschriftzu fertigen,die der Versammlungsleiterund der
Protokollführer zu unterschreiben haben.

§ 8
Vorstand

(1) Der Vorstandleitet die Vereinsarbeit.Er trägt für die Erfüllung sämtlicherAufgaben,die sich ausder Satzungund den
Beschlüssen der Mitgliederversammlung ergeben,die Verantwortung.

(2) Den Vorstandsollenin der Regel3 Personenbilden.Der Vorstandwählt ausseinerMitte einenVorsitzendenund zwei
weitere stellvertretende Vorsitzende.
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(3) Vorstandim SinnedesParagraphen26 BGB ist der VorsitzendedesVorstandessowieseinebeidenStellvertreter.Der
Vorstandvertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich.Zur AbgaberechtsverbindlicherErklärungenist jedesder
drei Vorstandsmitglieder allein berechtigt.

(4) Die AmtszeitdesVorstandesbeträgtjeweilsein Jahr,die Wiederwahlist möglich.Die jeweilsamtierendenVorstandsmit-
gliederbleibennachAblauf ihrer Amtszeitsolangeim Amt, bis ihre Nachfolgergewähltsindund ihre Amtstätigkeitauf-
nehmen können.

(5) Der VorstandfasstseineBeschlüssemit Stimmenmehrheit.Die Beschlußfähigkeitbesteht,wenn2 Vorstandsmitglieder
anwesend sind. § 7 Abs. 5 gilt entsprechend.

(6) Die Vorstandsmitgliedersind ehrenamtlichtätig. Auslagen, die ihnen bei der Wahrnehmungder Vorstandsarbeit
entstehen, sind ihnen nur dann zu ersetzen, wenn diese unabweisbar und angemessen sind.

§ 9
Auflösung

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine besonderseinberufeneMitgliederversammlungbeschlossenwerden.
Diese Mitgliederversammlung ist beschlussfähig,wenn mindestens 3/4 aller Mitglieder vertreten sind. Bei
Beschlußunfähigkeitist innerhalbvon 2 WocheneineweitereMitgliederversammlungeinzuberufen,die ohneRücksicht
auf die Zahl der vertretenen Mitglieder beschlussfähig ist. Bei der Einberufung der zweiten Mitgliederversammlung ist auf
diese ausdrücklich hinzuweisen.

(2) Bei AuflösungoderAufhebungdesVereinsoderbei Wegfall seinesbisherigenZweckeswird dasVermögendesVereins
einemSpitzenverbandder FreienWohlfahrtspflegein Berlin zur Verfügunggestellt.Dieserhatesausschließlichundun-
mittelbar für denVereinszweckvergleichbarenAufgabenzu verwenden.Beschlüsseüberdie künftige Verwendungdes
Vereinsvermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes für Körperschaften durchgeführt werden.
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